
580 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für wirtschaftliche Integration 

über die Regierungsvorlage (561 der Beila­
gen): ZusatzprotokoUzum Abkommen zwi­
schen der Republik Österreich und der Euro­
päischen Wtrtschaftsgemeinschaft im Anschluß 
an den Beitritt der Republik Griechenland zur 
Gemeinschaft samt Anhängen und Noten-

wechseln 

Mit dem am 1. Jänner 1981 wirksam werdenden 
Beitritt Griechenlands zu den Europäischen 
Gemeinschaften (EG) ist auch die Einbeziehung 
dieses .Landes in das Europäische Freihandelssy­
stem verbunden, das heißt, Griechenland tritt zu 
diesem Zeitpunkt grundsä.tzlich in die Rechte und 
Pflichten der bilateralen Abkommen zwischen 
Österreich bzw. den anderen EFf A-Staaten einer­
seits und der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft (EWG) bzw. der Europäischen Gemein­
schaft für Kohle und Stahl (EGKS) andererseits 
ein. Der gegenständliche gesetzändernde bzw. 
gesetzesergänzende Staatsvertrag, dessen An. 1 
und 11 verfassungsändernd bzw. verfassungsergän­
zend sind, sieht in Berücksichtigung des wirtschaft­
lichen Entwicklungsstandes Griechenlands für die 
Dauer einer fünf jährigen Übergangszeit Sonderre­
gelungen zugunsten Griechenlands vor. Auf Grund 
des gegenständlichen Zusatzprotokolls wird Grie­
chenland Österreich ab 1. Jänner 1981 für etwa . 
zwei Drittel· der österreichischen industriell­
gewerblichen Exporte Freiheit von Zöllen und 
Abgaben gleicher Wirkung gewähren. Für etwa ein 
Drittel der österreichischen industriell-gewerbli­
chen Exporte werden die bestehenden griechischen 
Einfuhrzölle während der Übergangszeit in glei­
chem Rhythmus wie gegenüber der bisherigen 
Neunergemeinschaft, allerdings von höheren Basis­
zöllen ausgehend, abgebaut werden; ab 1. Jänner 
1986 wird eine Gleichstellung Österreichs mit den 
EG-Mitgliedstaaten verwirklicht sein. Österreich 
wird seinerseits Griechenland für industriell­
gewerbliche Waren, die unter das Abkommen fal­
len, ab 1. Jänner 1981 Zollfreiheit bzw. gleiche 

Zollbehandlung wie der Gemeinschaft in ihrer bis­
herigen Zusammensetzung gewähren. 

Für Waren aus 14 Zolltarifpositionen, deren Ein­
fuhr nach Griechenland während der Übergangs­
zeit mengenmäßig . beschränkt bleibt, wird Grie­
chenland Globalkontingente eröffnen, die mit Aus­
nahme Portugals allen EFfA-Staaten offenstehen 
und jährlich aufgestockt werden. 

Die Liste jener Erzeugnisse, für die Importricht-. 
plafonds vorgesehen sind, ist' im Anhang III zum 
Zusatzprotokoll enthalten. Diese Plafonds werden 
am 1. Jänner 1984 wegfallen. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Integration hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 11. Dezember 1980 in Verhandlung 
genommen. Nach einer Debatte, an der sich die 
Abgeordneten Dr. Marga Hub i n e k, G r a b -
her - Meye r, Dipl.-Ing. R i e g I er, B ra n d­
s t ä t t e rund F ach leu t n e r sowie der Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
Dr. S t a r i b ach e r beteiligten, wurde mit 
Stimmenmehrheit beschlossen, dem Nationalrat die 
Genehmigung des Abschlusses dieses Abkommens 
zu empfehlen. 

Weiters nahm der Ausschuß für wirtschaftliche 
Integration z~r Kenntnis, daß aus drucktechni­
schen Gründen in dem vom Bundeskanzleramt 
übermittelten deutschsprachigen Text der Regie­
rungsvorlage die Unterzeichnungsformel auf 
Seite 3 rechte Spalte unvollständig ist und wie folgt 
zu ergänzen ist. Nac.h dem Satz "Geschehen in 
Brüssel am achtundzwanzigsten November neun­
zehnhundertachtzig." ist einzufügen: 

"Für die Republik Ös~er­
re i ch 

Se y f f er ti t z rn.p." 

Dem Ausschuß erschien die Erlassung von Geset­
zen im Sinne des An. 50 Abs. 2 B-VG zur Überfüh-
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rung des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für wirtschaftliche Integration somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Zusatzprotokolls zum Abkom-' 
men zwischen der Republik Österreich und der 

Heinz 

Berichterstatter 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im 
Anschluß an den Beitritt der Republik Griechen­
land zur Gemeinschaft, dessen Art. 1 und 11 ver­
fa s s u n g s ä n der n d sind, samt Anhängen und 
Notenwechseln, wird genehmigt. 

Wien, 1980 12 11 

Teschl 
Obmann 
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